
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Wien 2004/08/04
04/G/34/4733/2003

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.08.2004

Rechtssatz

Die Einhaltung von Bescheidau.agen kann bei einem Überwachungs- und Kontrollsystem nur dann mit ?gutem Grund"

erwartet werden, wenn es regelmäßig auch Fehler ausschließt, die selbst sorgfältige Menschen gelegentlich machen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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